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Kapitel 05 300

Kapitel Ist-Betrag Reste 2017 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2016 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

05 300 Schule gemeinsam

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 20 111 Prüfungsgebühren für Externenprüfungen in Fachschulen
im Fachbereich Sozialwesen. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vgl. Vermerk zu Titel 427 30.

175 344,84 — 175 344,84
— — —

175 344,84 — 175 344,84
Vermerke: an Titel 427 30 54 060,60

111 30 111 Prüfungsgebühren, soweit nicht besonders veranschlagt . — — —
— — —

— — —

112 01 111 Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. . . . . . . . . . .
Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 526 02.

509 329,20 — 509 329,20
250 000,00 — 250 000,00

259 329,20 — 259 329,20

119 01 129 Vermischte Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 143 738,22 — 1 143 738,22
3 600 000,00 — 3 600 000,00

-2 456 261,78 — -2 456 261,78

119 03 129 Einnahmen aus Nebentätigkeiten. . . . . . . . . . . . . . . .
Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 61.

— — —
— — —

— — —

119 10 129 Rückflüsse aus Zuweisungen an Gemeinden und Ge-
meindeverbände im Rahmen des Modellvorhabens
"Selbstständige Schule". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

119 11 112 Rückflüsse und Zinsen aus Zuweisungen im Rahmen des
Programms "Zukunft Bildung und Betreuung". . . . . . . .
Vgl. Vermerk Nr. 3 zu Titelgruppe 71.

43 804,10 — 43 804,10
— — —

43 804,10 — 43 804,10
Vermerke: an Titel 631 71 43 804,10

Übrige Einnahmen

231 00 111 Zuweisung des Bundes für Bildungsforschung und für Bil-
dungsplanung (BLK-Modellversuche). . . . . . . . . . . . .
Vgl. Vermerke Nr. 4 und 5 zu Titelgruppe 81.

4 858 000,00 — 4 858 000,00
4 858 500,00 — 4 858 500,00

-500,00 — -500,00
Vermerke: aus Titel 547 81 500,00

231 10 111 Zuweisungen des Bundes für Veranstaltungen und Be-
treuung ausländischer Lehrkräfte. . . . . . . . . . . . . . . .
Vgl. Vermerk zu Titel 539 10.

— — —
— — —

— — —

232 00 129 Sonstige Zuweisungen von Ländern. . . . . . . . . . . . . . 142 415,48 — 142 415,48
213 000,00 — 213 000,00

-70 584,52 — -70 584,52

236 00 129 Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von
der Bundesagentur für Arbeit. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 20 zu.

506 175,94 — 506 175,94
— — —

506 175,94 — 506 175,94

272 10 155 Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland. . . . . . . . . . . . .
Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 91.

— — —
— — —

— — —
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Kapitel 05 300

Kapitel Ist-Betrag Reste 2017 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2016 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

282 30 129 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland (Schülerwettbewer-
be etc. - TGr. 66). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 66.

33 000,00 — 33 000,00
— — —

33 000,00 — 33 000,00
Vermerke: an Titel 686 66 26 957,73

282 40 261 Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks für
Austauschveranstaltungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titel 684 20.

218 527,80 — 218 527,80
204 500,00 — 204 500,00

14 027,80 — 14 027,80
Vermerke: an Titel 684 20 14 027,80

282 50 129 Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Pädagogischen
Übermittagbetreuung/Ganztagsangebote. . . . . . . . . . .
Vgl. Vermerk Nr. 5 zu Titelgruppe 74.

— — —
— — —

— — —

Titelgruppen

Titelgruppe 64
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse im Rahmen der
Unterbringung von Kindern beruflich Reisender sowie der
Verbesserung deren schulischer Versorgung
Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 64 bei den Ausgaben.

— — —
— — —

— — —

272 64 129 Sonstige Zuschüsse von der EU. . . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

282 64 129 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

Titelgruppe 65
Zuweisungen und Zuschüsse im Rahmen des Ausbaus
von Europaschulen in NRW
Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 65 bei den Ausgaben.

— — —
— — —

— — —

231 65 129 Sonstige Zuweisungen vom Bund. . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

272 65 129 Sonstige Zuschüsse von der EU. . . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

282 65 129 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

Titelgruppe 82
Erstattungen und sonstige Zuschüsse im Rahmen des
Schulentwicklungsfonds
Siehe Vermerk Nr. 4 bei Titelgruppe 82 bei den Ausgaben.

— — —
— — —

— — —

271 82 129 Erstattungen von der EU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

282 82 129 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —
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Kapitel Ist-Betrag Reste 2017 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2016 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

Titelgruppe 98
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich Sport
Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 98 bei den Ausgaben.

75 000,00 — 75 000,00
— — —

75 000,00 — 75 000,00

231 98 129 Sonstige Zuweisungen vom Bund. . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

272 98 129 Sonstige Zuschüsse von der EU. . . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

282 98 129 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. . . . . . . . . . . . . . 75 000,00 — 75 000,00
— — —

75 000,00 — 75 000,00
Vermerke: an Titel 547 98 75 000,00

287 98 129 Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland. . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

Titelgruppe 99
Zuweisungen und Zuschüsse für zweckgebundene Aus-
gaben aus Beiträgen Dritter für den Bereich Schulen
gemeinsam
Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 99 bei den Ausgaben.

2 496 550,39 — 2 496 550,39
— — —

2 496 550,39 — 2 496 550,39

231 99 129 Sonstige Zuweisungen vom Bund. . . . . . . . . . . . . . . . 4 104,20 — 4 104,20
— — —

4 104,20 — 4 104,20
Vermerke: an Titel 547 99 4 104,20

271 99 155 Beiträge Dritter aus dem Ausland. . . . . . . . . . . . . . . . 16 328,32 — 16 328,32
— — —

16 328,32 — 16 328,32
Vermerke: an Titel 547 99 16 328,32

272 99 129 Sonstige Zuschüsse von der EU. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 481 602,95 — 1 481 602,95
— — —

1 481 602,95 — 1 481 602,95
Vermerke: an Titel 547 99 1 481 602,95

282 99 129 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. . . . . . . . . . . . . . 994 514,92 — 994 514,92
— — —

994 514,92 — 994 514,92
Vermerke: an Titel 547 99 994 514,92

331 99 129 Zuweisungen für Investitionen vom Bund. . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

Gesamteinnahmen Kapitel 05 300. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 201 885,97 — 10 201 885,97
9 126 000,00 — 9 126 000,00

1 075 885,97 — 1 075 885,97

Mehreinnahmen 1 075 885,97
Mindereinnahmen —
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Kapitel 05 300

Kapitel Ist-Betrag Reste 2017 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2016 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

A u s g a b e n

Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushalts-
plans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

Personalausgaben

1. Die in den Kapiteln 05 300 bis 05 410 veranschlagten Planstellen und Stellen dürfen auch zur Wahrnehmung von unterrichtlichen/Unterricht unter-
stützenden Tätigkeiten durch andere Personen als Lehrkräfte in Anspruch genommen werden. Dies gilt auch für Schulleitung unterstützende Tätig-
keiten, sofern es sich um Landesaufgaben handelt.

2. 5.702 (5.702) Planstellen/Stellen der Kapitel 05 300 bis 05 410 sind kw, davon
0 (310) Bes.Gr. A 13 h.D. kw zum 01.08.2017,

1.612 (1.612) Bes.Gr. A 13 h.D. kw zum 01.08.2018,
1.173 (1.173) Bes.Gr. A 13 h.D. kw zum 01.08.2019,

310 (0) Bes.Gr. A 13 h.D. kw zum 01.08.2020,
584 (584) Bes.Gr. A 13 g.D. kw zum 01.08.2018,
349 (349) Bes.Gr. A 13 g.D. kw zum 01.08.2019,

1.103 (1.103) Bes.Gr. A 12 kw zum 01.08.2018,
571 (571) Bes.Gr. A 12 kw zum 01.08.2019.

3. Die ergänzenden Erläuterungen zu den kw-Vermerken bei Kapitel 05 300 Titel 422 01 sind verbindlich.

422 01 129 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam-
ten, Richterinnen und Richter. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Die Mittel sind entsprechend dem Einsatz der Lehrkräfte den Titeln
422 01 der Kapitel 05 310 bis 05 410 durch Absetzen von der Ausgabe
pauschal zu erstatten.

2. Soweit die für das Bedarfsfeld Fortbildung und Qualifikation ausgewie-
senen Planstellen nicht in Anspruch genommen werden, dürfen die
ersparten Ausgaben im Umfang von bis zu 60 (60) Planstellen bei
Kapitel 05 300 Titelgruppe 91 geleistet werden. Dies entspricht einem
Betrag von bis zu 3.000.000 EUR.

3. Personalmittel im Umfang von bis zu 22 Planstellen (Bedarfsfeld Stel-
len gegen Unterrichtsausfall, für Vertretungsaufgaben und für beson-
dere Förderaufgaben) dürfen zur Verstärkung des Titels 427 20 für die
Beschäftigung von Fellows (Teach First Deutschland) herangezogen
werden.

4. 570 (-) Planstellen sind kw zum 01.08.2020. Diese Planstellen und die
entsprechenden Ausgabemittel i.H.v. 26.182.900 EUR sind gesperrt.

5. Vgl. Vermerk zu Kapitel 05 300 Titel 546 10.

588 223 108,16 — 588 223 108,16
589 431 700,00 — 589 431 700,00

-1 208 591,84 — -1 208 591,84
Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 26 105 284,35

an Titel 427 10 201 420,71
an Titel 427 90 27 112 455,48

-1 208 591,84

427 10 111 Entgelte für nebenamtliche Tätigkeit. . . . . . . . . . . . . . 451 420,71 — 451 420,71
250 000,00 — 250 000,00

201 420,71 — 201 420,71
Vermerke: aus Titel 422 01 201 420,71

427 20 129 Entgelte für Aushilfen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Die Ausgaben dürfen bis zu 4.000.000 EUR in Höhe der Einsparungen

bei Kapitel 05 075 Titel 422 02 überschritten werden.
2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 422 01.
3. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.

48 852 203,95 — 48 852 203,95
60 069 800,00 — 60 069 800,00

-11 217 596,05 — -11 217 596,05
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 11 217 596,05

427 25 129 Entgelte für Aushilfen im Rahmen der "Integration durch
Bildung". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 000 000,00 — 1 000 000,00
1 000 000,00 — 1 000 000,00

— — —

427 30 129 Prüfungsvergütungen für Externenprüfungen an Fach-
schulen im Bereich Sozialwesen. . . . . . . . . . . . . . . . .
Einnahmen bei Titel 111 20 erhöhen die Mittel dieses Titels.

54 060,60 — 54 060,60
— — —

54 060,60 — 54 060,60
Vermerke: aus Titel 111 20 54 060,60

427 40 129 Prüfungsvergütungen, soweit nicht besonders veran-
schlagt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

227 505,80 — 227 505,80
260 000,00 — 260 000,00

-32 494,20 — -32 494,20
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 32 494,20

428 01 129 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .
Von den ausgewiesenen Mitteln ist ein Betrag von insgesamt 36.647.300
EUR entsprechend dem Einsatz der Lehrer/Lehrerinnen den Titeln 428 01
der Kapitel 05 310 bis 05 410 durch Absetzen von der Ausgabe pauschal
zu erstatten.

36 648 650,50 — 36 648 650,50
36 687 300,00 — 36 687 300,00

-38 649,50 — -38 649,50
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 38 649,50
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Kapitel 05 300

Kapitel Ist-Betrag Reste 2017 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2016 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

452 00 229 Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger so-
wie an die Bundesagentur für Arbeit. . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

453 01 111 Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .
Siehe Deckungsvermerke bei den Kapiteln 05 010, 05 074, 05 075, 05
077, 05 078, 05 080, 05 450 Titel 453 01.

133 708,88 — 133 708,88
375 800,00 — 375 800,00

-242 091,12 — -242 091,12
Vermerke: an Kapitel 05 010 Titel 453 01 82 852,00

an Kapitel 05 074 Titel 453 01 489,64
an Kapitel 05 077 Titel 453 01 95 558,22
an Kapitel 20 020 Titel 461 10 63 191,26

-242 091,12

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 00 313 Verbrauchsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 095,42 — 19 095,42
— — —

19 095,42 — 19 095,42
Vermerke: aus Titel 526 02 19 095,42

517 01 129 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . 8 000,00 — 8 000,00
8 000,00 — 8 000,00

— — —

518 01 111 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu-
me. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21 200,00 — 21 200,00
26 500,00 — 26 500,00

-5 300,00 — -5 300,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 5 300,00

519 11 111 Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansät-
ze bei den Titeln 519 03. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

526 01 129 Sachverständige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —
292 000,00 — 292 000,00

-292 000,00 — -292 000,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 292 000,00

526 02 111 Gerichts- und ähnliche Kosten. . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Mehreinnahmen bei Titel 112 01 erhöhen die Mittel dieses Titels.
2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haus-

haltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2
LHO).

1 703 972,70 — 1 703 972,70
2 115 000,00 — 2 115 000,00

-411 027,30 — -411 027,30
Vermerke: an Titel 514 00 19 095,42

an Titel 527 01 100 575,53
an Titel 546 01 15 599,89
an Titel 546 20 905,70
an Kapitel 20 020 Titel 972 00 274 850,76

-411 027,30

527 01 129 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . . . . . . . . 3 545 575,53 — 3 545 575,53
3 445 000,00 — 3 445 000,00

100 575,53 — 100 575,53
Vermerke: aus Titel 526 02 100 575,53

527 30 129 Reisekostenvergütungen für Schulwanderungen und
Schulfahrten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nicht verausgabte Mittel können nicht zur Erwirtschaftung der einzelplan-
spezifischen Globalen Minderausgabe im Einzelplan 05 herangezogen
werden.

7 787 656,61 — 7 787 656,61
13 500 000,00 — 13 500 000,00

-5 712 343,39 — -5 712 343,39
Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00 5 000 000,00

an Kapitel 20 020 Titel 972 00 712 343,39

529 10 111 Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen. . . . .
Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushalts-
plans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

— — —
5 500,00 — 5 500,00

-5 500,00 — -5 500,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 5 500,00

529 20 111 Aufwand der Personalvertretungen. . . . . . . . . . . . . . .
1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als

verausgabt.
2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haus-

haltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2
LHO).

32 606,54 — 32 606,54
50 000,00 — 50 000,00

-17 393,46 — -17 393,46
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 17 393,46
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Kapitel Ist-Betrag Reste 2017 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2016 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

529 30 111 Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. . . . . . . .
Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushalts-
plans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

9 489,80 — 9 489,80
10 000,00 — 10 000,00

-510,20 — -510,20
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 510,20

539 10 024 Veranstaltungen und Betreuung für Vertreter des auslän-
dischen Schulwesens und für ausländische Lehrkräfte,
sowie Rückkehrerseminare, Vorbereitung der Beschäfti-
gung und Stipendien für ausländische Lehrkräfte, Aus-
wahl deutscher Fremdsprachenassistenten sowie Förde-
rung des Deutschunterrichts an ausländischen Schulen. .
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 231 10 gelei-
stet werden.

35 929,88 — 35 929,88
60 000,00 — 60 000,00

-24 070,12 — -24 070,12
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 24 070,12

539 20 111 Förderung der überörtlichen Arbeit der Schülervertretun-
gen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

143 905,34 — 143 905,34
153 000,00 — 153 000,00

-9 094,66 — -9 094,66
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 9 094,66

545 00 111 Betriebsärztlicher Dienst und Fachkräfte für Arbeitssicher-
heit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushalts-
plans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

5 345 229,26 — 5 345 229,26
6 345 900,00 — 6 345 900,00

-1 000 670,74 — -1 000 670,74
Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00 534 800,00

an Kapitel 20 020 Titel 972 00 465 870,74

-1 000 670,74

546 01 129 Vermischte Ausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 099,89 — 17 099,89
1 500,00 — 1 500,00

15 599,89 — 15 599,89
Vermerke: aus Titel 526 02 15 599,89

546 02 111 Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. . . . . . .
Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushalts-
plans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

48 764,64 — 48 764,64
49 000,00 — 49 000,00

-235,36 — -235,36
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 235,36

546 10 129 Leistungen im Zusammenhang mit dem Ergänzenden Hil-
fesystem für Betroffene sexuellen Missbrauchs im institu-
tionellen Bereich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titel
422 01 geleistet werden.

— — —
— — —

— — —

546 20 011 Rechtsschutz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushalts-
plans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

905,70 — 905,70
— — —

905,70 — 905,70
Vermerke: aus Titel 526 02 905,70

547 10 111 Ausgaben im Rahmen von Gesprächen mit Elternbeirä-
ten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 882,57 — 6 882,57
3 500,00 — 3 500,00

3 382,57 — 3 382,57
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 -3 382,57

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

633 30 129 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
zum Ausgleich von Konnexitätsverpflichtungen. . . . . . .

6 243 939,00 — 6 243 939,00
6 244 000,00 — 6 244 000,00

-61,00 — -61,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 61,00

681 10 141 Zentralfonds zur Gewährung von Ausbildungsbeihilfen an
Schüler aller Schulformen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 326,29 — 3 326,29
90 000,00 — 90 000,00

-86 673,71 — -86 673,71
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 86 673,71

681 20 145 Kosten für die Beförderung von Schülern. . . . . . . . . . . 1 843 392,39 — 1 843 392,39
2 420 000,00 — 2 420 000,00

-576 607,61 — -576 607,61
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 576 607,61
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Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

681 30 129 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an
natürliche Personen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

460,08 — 460,08
2 000,00 — 2 000,00

-1 539,92 — -1 539,92
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 1 539,92

681 40 141 Leistung zu den Kosten der Lernmittel. . . . . . . . . . . . . 106 987,64 — 106 987,64
200 000,00 — 200 000,00

-93 012,36 — -93 012,36
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 93 012,36

684 11 155 Zuschüsse an die Evangelischen Kirchen zur kirchlichen
Lehrerfortbildung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

588 000,00 — 588 000,00
588 000,00 — 588 000,00

— — —

684 12 155 Zuschüsse an die Katholische Kirche zur kirchlichen Leh-
rerfortbildung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

588 000,00 — 588 000,00
588 000,00 — 588 000,00

— — —

684 20 261 Zuschüsse zur Förderung von Austauschveranstaltungen
im Rahmen des Deutsch-Französischen Jugendwerkes. .

1. (§ 17 Abs. 3 LHO)
2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 282 40 erhöhen oder vermin-

dern die Mittel dieses Titels.

217 172,10 8 297,90 225 470,00
204 500,00 6 942,20 211 442,20

12 672,10 1 355,70 14 027,80
Vermerke: aus Titel 282 40 14 027,80

Titelgruppen

Titelgruppe 60
Schulpsychologen
Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

7 252 370,25 — 7 252 370,25
11 570 300,00 — 11 570 300,00

-4 317 929,75 — -4 317 929,75

422 60 129 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam-
ten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 137 729,31 — 5 137 729,31
9 153 800,00 — 9 153 800,00

-4 016 070,69 — -4 016 070,69
Vermerke: an Titel 422 63 1 935 886,79

an Kapitel 20 020 Titel 461 11 2 080 183,90

-4 016 070,69

427 60 129 Entgelte für Aushilfen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

428 60 129 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . 2 114 640,94 — 2 114 640,94
2 416 500,00 — 2 416 500,00

-301 859,06 — -301 859,06
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 301 859,06

Titelgruppe 61
Schulsport

1. Einnahmen bei Titel 119 03 erhöhen die Mittel der Titelgruppe.
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haus-

haltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2
LHO).

4. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffent-
lichungen unentgeltlich abgegeben werden.

5. Rückflüsse bei den Titeln 459 61 und 546 61 fließen den Ausgaben zu.

740 618,70 — 740 618,70
887 000,00 — 887 000,00

-146 381,30 — -146 381,30

427 61 129 Prüfungsvergütungen im Bereich des Schulsports. . . . . 1 507,60 — 1 507,60
5 000,00 — 5 000,00

-3 492,40 — -3 492,40
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 3 492,40

459 61 129 Aufwandsentschädigungen (an Landesbedienstete). . . . 559 236,00 — 559 236,00
389 000,00 — 389 000,00

170 236,00 — 170 236,00
Vermerke: aus Titel 546 61 170 236,00
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Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

546 61 129 Aufwandsentschädigungen (an sonstige Leiter). . . . . . . — — —
306 000,00 — 306 000,00

-306 000,00 — -306 000,00
Vermerke: an Titel 459 61 170 236,00

an Kapitel 20 020 Titel 972 00 135 764,00

-306 000,00

547 61 129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . 179 875,10 — 179 875,10
187 000,00 — 187 000,00

-7 124,90 — -7 124,90
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 7 124,90

Titelgruppe 62
Medienberatung NRW, Lehren und Lernen in der digitalen
Welt

1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Aus den Mitteln der Titelgruppe 62 dürfen Ausgaben auch dann gelei-

stet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für
denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

4. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier verein-
nahmt.

5. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen
Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.

306 742,85 — 306 742,85
374 600,00 — 374 600,00

-67 857,15 — -67 857,15

547 62 129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . — — —
— — —

— — —

633 62 129 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever-
bände. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

686 62 129 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . 306 742,85 — 306 742,85
374 600,00 — 374 600,00

-67 857,15 — -67 857,15
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 67 857,15

812 62 129 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . — — —
— — —

— — —

Titelgruppe 63
Schulverwaltungsassistenz

1. Der Schulbereich trägt 1/3 der Kosten für die Beschäftigung von Schul-
verwaltungsassistenten. Hierfür werden Lehrerstellen und Haushalts-
mittel der Kapitel 05 300 bis 05 410 in Anspruch genommen.

2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Erläuterungen sind verbindlich.

13 572 786,79 — 13 572 786,79
11 636 900,00 — 11 636 900,00

1 935 886,79 — 1 935 886,79

422 63 111 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam-
ten, Richterinnen und Richter. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 136 505,94 — 4 136 505,94
3 905 200,00 — 3 905 200,00

231 305,94 — 231 305,94
Vermerke: aus Titel 422 60 1 935 886,79

an Titel 428 63 1 704 580,85

231 305,94

428 63 111 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . 9 436 280,85 — 9 436 280,85
7 731 700,00 — 7 731 700,00

1 704 580,85 — 1 704 580,85
Vermerke: aus Titel 422 63 1 704 580,85

633 63 111 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . — — —
— — —

— — —
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Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

Titelgruppe 64
Verbesserung der schulischen Versorgung von Kindern
beruflich Reisender sowie Zuschüsse bei Heimunterbrin-
gung

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titelgruppe 64

geleistet werden.
3. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet

werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den-
selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

4. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen
Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.

18 926,65 — 18 926,65
22 600,00 — 22 600,00

-3 673,35 — -3 673,35

684 64 141 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche
Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen). . . . . . .

18 926,65 — 18 926,65
22 600,00 — 22 600,00

-3 673,35 — -3 673,35
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 3 673,35

686 64 141 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . — — —
— — —

— — —

Titelgruppe 65
Ausbau von Europaschulen in NRW

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den

Ausgaben bei Kapitel 05 300 Titelgruppe 66.
3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titelgruppe 65

geleistet werden.
4. Aus Mitteln der Titelgruppe 65 dürfen Ausgaben auch dann geleistet

werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den-
selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

5. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt.
6. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffent-

lichungen unentgeltlich abgegeben werden.

93 600,15 — 93 600,15
71 900,00 — 71 900,00

21 700,15 — 21 700,15

547 65 129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . 93 600,15 — 93 600,15
10 000,00 — 10 000,00

83 600,15 — 83 600,15
Vermerke: aus Kapitel 02 010 Titel 534 63 14 350,00

aus Kapitel 02 010 Titel 547 64 7 707,80
aus Titel 633 65 61 542,35

83 600,15

633 65 129 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . — — —
61 900,00 — 61 900,00

-61 900,00 — -61 900,00
Vermerke: an Titel 547 65 61 542,35

an Kapitel 20 020 Titel 972 00 357,65

-61 900,00

686 65 129 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . — — —
— — —

— — —
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Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

Titelgruppe 66
Zuschüsse und Zuweisungen zur Förderung von Schü-
lerwettbewerben, Schülerakademien, der Landesschüler-
presse, Schulpartnerschaften und Schüleraustauschen

1. Mehrausgaben bei der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Einnahmen
bei Titel 282 30 geleistet werden.

2. Die Ausgaben sind übertragbar.
3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Kapitel 05 300 Titelgruppe 65.
5. Die bei Titel 686 66 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung kann

auch bei Titel 547 66 in Anspruch genommen werden.
6. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haus-

haltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2
LHO).

7. Zurückgezahlte Zuwendungen können gem. § 15 Abs. 1 LHO von der
Ausgabe abgesetzt werden.

314 340,69 — 314 340,69
305 500,00 — 305 500,00

8 840,69 — 8 840,69

547 66 129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . 21 882,96 — 21 882,96
40 000,00 — 40 000,00

-18 117,04 — -18 117,04
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 18 117,04

681 66 129 Geldleistungen an natürliche Personen. . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

686 66 129 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke. . . . . . . . . . . 292 457,73 — 292 457,73
265 500,00 — 265 500,00

26 957,73 — 26 957,73
Vermerke: aus Titel 282 30 26 957,73

687 66 129 Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht
an die EU). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

Titelgruppe 70
Ganztagsangebote für Schulkinder im Primarbereich
("Schule von acht bis eins", "Dreizehn Plus", und "Silen-
tien")

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 633 70 kann auch bei den

anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.
3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den

Ausgaben des Kapitels 05 300 Titelgruppe 72.
4. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig

mit den Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 05 300 Titel-
gruppe 72.

5. Aus Mitteln der Titelgruppe 70 dürfen Ausgaben auch dann geleistet
werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den-
selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

6. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt.

3 487 670,12 — 3 487 670,12
5 350 000,00 — 5 350 000,00

-1 862 329,88 — -1 862 329,88

633 70 112 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . 3 097 045,12 — 3 097 045,12
5 350 000,00 — 5 350 000,00

-2 252 954,88 — -2 252 954,88
Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 549 00 880 000,00

an Titel 686 70 390 625,00
an Kapitel 20 020 Titel 972 00 982 329,88

-2 252 954,88

684 70 112 Zuschüsse an freie Träger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

686 70 112 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . 390 625,00 — 390 625,00
— — —

390 625,00 — 390 625,00
Vermerke: aus Titel 633 70 390 625,00
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Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

Titelgruppe 71
Programm "Zukunft Bildung und Betreuung"

1. (§ 17 Abs. 3 LHO)
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Einnahmen bei Titel 119 11 erhöhen die Mittel der Titelgruppe.
4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haus-

haltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2
LHO).

43 804,10 — 43 804,10
— — —

43 804,10 — 43 804,10

631 71 112 Sonstige Zuweisungen an den Bund (Rückerstattung von
Investitionsmitteln zzgl. Zinsen). . . . . . . . . . . . . . . . .

43 804,10 — 43 804,10
— — —

43 804,10 — 43 804,10
Vermerke: aus Titel 119 11 43 804,10

883 71 112 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge-
meindeverbände. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

Titelgruppe 72
Offene Ganztagsschule im Primarbereich

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 633 72 kann auch bei den

anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.
3. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 der Titelgruppen 72 und 74

des Kapitels 05 300 sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Vgl. Haushaltsvermerke Nr. 3 und 4 zu Kapitel 05 300 Titelgruppe 70.
5. Aus Mitteln der Titelgruppe 72 dürfen Ausgaben auch dann geleistet

werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den-
selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

6. Die Mittel des Titels 422 72 sind entsprechend dem Einsatz der Leh-
rer/Lehrerinnen den Titeln 422 01 der Kapitel 05 310 und 05 390 durch
Absetzen von der Ausgabe pauschal zu erstatten.

7. Die Regelungen zur Personalausgabenbudgetierung (§ 7 Haushalts-
gesetz) finden keine Anwendung.

8. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt.
9. Auf den ausgewiesenen Stellen der Bes.Gr. A 13 dürfen auch Lehr-

kräfte der Bes.Gr. A 12 mit anderen Lehrbefähigungen geführt werden.

419 668 022,14 — 419 668 022,14
454 054 400,00 — 454 054 400,00

-34 386 377,86 — -34 386 377,86

422 72 112 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam-
ten, Richterinnen und Richter. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69 868 003,00 — 69 868 003,00
146 574 000,00 — 146 574 000,00

-76 705 997,00 — -76 705 997,00
Vermerke: an Titel 633 72 34 727 105,43

an Titel 686 72 13 599 164,03
an Kapitel 20 020 Titel 461 11 28 379 727,54

-76 705 997,00

547 72 112 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . 193 349,68 — 193 349,68
200 000,00 — 200 000,00

-6 650,32 — -6 650,32
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 6 650,32

633 72 112 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . 342 007 505,43 — 342 007 505,43
307 280 400,00 — 307 280 400,00

34 727 105,43 — 34 727 105,43
Vermerke: aus Titel 422 72 34 727 105,43

686 72 112 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . 7 599 164,03 — 7 599 164,03
— — —

7 599 164,03 — 7 599 164,03
Vermerke: aus Titel 422 72 13 599 164,03

an Kapitel 05 020 Titel 549 00 6 000 000,00

7 599 164,03
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Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

Titelgruppe 74
Pädagogische Übermittagbetreuung/Ganztagsangebote
in der Sekundarstufe I "Geld oder Stelle"

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 633 74 dürfen auch bei

den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.
3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den

Ausgaben bei Kapitel 05 300 Titelgruppe 90.
4. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig

deckungsfähig mit den Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 05
300 Titelgruppe 90.

5. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei dem Titel 282
50 überschritten werden.

6. Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 05 300 Titelgruppe 72.
7. Aus den Mitteln der Titelgruppe 74 dürfen Ausgaben auch dann gelei-

stet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für
denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

8. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier verein-
nahmt.

9. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffent-
lichungen unentgeltlich abgegeben werden.

10. Die Mittel des Titels 422 74 sind entsprechend dem Einsatz der Leh-
rer/Lehrerinnen den Titeln 422 01 der Kapitel 05 320, 05 330, 05 340,
05 380 und 05 390 durch Absetzung von der Ausgabe pauschal zu
erstatten.

11. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen in diesem Förder-
bereich bis zu 100 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben aus Lan-
desmitteln bereitgestellt werden.

12. Die Regelungen zur Personalausgabenbudgetierung (§ 7 Haushalts-
gesetz) finden keine Anwendung.

13. Auf den ausgewiesenen Stellen der Bes.Gr. 13 dürfen auch Lehrkräfte
mit anderen Lehrbefähigungen im Eingangsamt geführt werden.

22 750 871,63 — 22 750 871,63
38 450 600,00 — 38 450 600,00

-15 699 728,37 — -15 699 728,37

422 74 114 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam-
ten, Richterinnen und Richter. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

918 000,00 — 918 000,00
32 587 000,00 — 32 587 000,00

-31 669 000,00 — -31 669 000,00
Vermerke: an Titel 427 90 8 904 028,37

an Titel 547 74 54 950,00
an Titel 633 74 18 527 159,14
an Titel 684 74 2 182 862,49
an Titel 686 74 2 000 000,00

-31 669 000,00

547 74 114 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . 454 950,00 — 454 950,00
400 000,00 — 400 000,00

54 950,00 — 54 950,00
Vermerke: aus Titel 422 74 54 950,00

633 74 114 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . 17 731 459,14 — 17 731 459,14
2 000 000,00 — 2 000 000,00

15 731 459,14 — 15 731 459,14
Vermerke: aus Titel 422 74 18 527 159,14

an Kapitel 05 020 Titel 549 00 1 295 700,00
an Kapitel 05 020 Titel 972 00 1 500 000,00

15 731 459,14

684 74 114 Zuschüsse an Ersatzschulträger. . . . . . . . . . . . . . . . . 3 646 462,49 — 3 646 462,49
3 463 600,00 — 3 463 600,00

182 862,49 — 182 862,49
Vermerke: aus Titel 422 74 2 182 862,49

an Kapitel 05 020 Titel 972 00 2 000 000,00

182 862,49

686 74 114 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . — — —
— — —

— — —
Vermerke: aus Titel 422 74 2 000 000,00

an Kapitel 05 020 Titel 549 00 2 000 000,00

—
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Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

Titelgruppe 81
Bildungsforschung und Bildungsplanung (BLK-Modellver-
suche)

1. (§ 17 Abs. 3 LHO)
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 81 kann auch bei den

anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.
4. Mehreinnahmen bei Titel 231 00 erhöhen die Mittel der Titelgruppe 81.
5. Mindereinnahmen bei Titel 231 00 vermindern die Mittel der Titel-

gruppe 81.
6. Aus den Mitteln der Titelgruppe 81 dürfen Ausgaben auch dann gelei-

stet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für
denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

7. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier verein-
nahmt.

8. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen
Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.

9. Die Regelungen zur Personalausgabenbudgetierung (§ 7 Haushalts-
gesetz) finden keine Anwendung.

4 387 873,76 7 534 337,16 11 922 210,92
4 858 500,00 7 064 210,92 11 922 710,92

-470 626,24 470 126,24 -500,00

429 81 111 Nicht aufteilbare Personalausgaben. . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

547 81 111 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . 4 136 407,56 7 534 337,16 11 670 744,72
4 858 500,00 7 064 210,92 11 922 710,92

-722 092,44 470 126,24 -251 966,20
Vermerke: an Titel 231 00 500,00

an Titel 686 81 251 466,20

-251 966,20

632 81 111 Sonstige Zuweisungen an Länder. . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

686 81 111 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . 251 466,20 — 251 466,20
— — —

251 466,20 — 251 466,20
Vermerke: aus Titel 547 81 251 466,20

812 81 111 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . — — —
— — —

— — —

883 81 111 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge-
meindeverbände. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

893 81 111 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . . — — —
— — —

— — —

Titelgruppe 82
Schulentwicklungsfonds

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 82 kann auch bei Titel

633 82 in Anspruch genommen werden.
4. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titelgruppe 82

bei den Einnahmen geleistet werden.
5. Aus den Mitteln der Titelgruppe 82 dürfen Ausgaben auch dann gelei-

stet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für
denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

6. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt.
7. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffent-

lichungen unentgeltlich abgegeben werden.
8. Die Regelungen zur Personalausgabenbudgetierung (§ 7 Haushalts-

gesetz) finden keine Anwendung.

929 992,73 — 929 992,73
1 256 300,00 — 1 256 300,00

-326 307,27 — -326 307,27

427 82 129 Entgelte für Aushilfen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —



281

Kapitel 05 300
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Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

547 82 129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . 879 992,73 — 879 992,73
1 256 300,00 — 1 256 300,00

-376 307,27 — -376 307,27
Vermerke: an Titel 633 82 50 000,00

an Kapitel 20 020 Titel 972 00 326 307,27

-376 307,27

633 82 129 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . 50 000,00 — 50 000,00
— — —

50 000,00 — 50 000,00
Vermerke: aus Titel 547 82 50 000,00

Titelgruppe 90
Geld aus Stellen zur Flexibilisierung der Unterrichtsver-
sorgung / Geld oder Stelle im Rahmen gebundener Ganz-
tagsschulen

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Vgl. Vermerke Nr. 3 und 4 zu Kapitel 05 300 Titelgruppe 74.
3. Soweit in den Kapiteln 05 300 bis 05 410 freie und besetzbare Leh-

rerstellen nicht in Anspruch genommen werden, dürfen diese erspar-
ten Ausgaben im Umfang von bis zu 2.775 (1.850) Lehrerstellen hier
geleistet werden.

4. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt.
5. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffent-

lichungen unentgeltlich abgegeben werden.
6. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen in diesem Förder-

bereich bis zu 100 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben aus Lan-
desmitteln bereitgestellt werden.

36 016 483,85 — 36 016 483,85
— — —

36 016 483,85 — 36 016 483,85

412 90 129 Zahlungen an ehrenamtlich Tätige (Landesbedienstete). . — — —
— — —

— — —

427 90 129 Entgelte für Aushilfskräfte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487 780,79 — 487 780,79
— — —

487 780,79 — 487 780,79
Vermerke: aus Titel 422 01 27 112 455,48

aus Titel 422 74 8 904 028,37
an Titel 633 90 35 528 703,06

487 780,79

546 90 129 Zahlungen für ehrenamtlich Tätige (Sonstige). . . . . . . . — — —
— — —

— — —

633 90 129 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . 35 528 703,06 — 35 528 703,06
— — —

35 528 703,06 — 35 528 703,06
Vermerke: aus Titel 427 90 35 528 703,06
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Titelgruppe 91
Aus- (und Fort)bildung

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mehrausgaben bei der Titelgruppe dürfen in Höhe der Einnahmen bei

Titel 272 10 geleistet werden.
3. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Kapitel 05 300 Titel 422 01.
4. Siehe Deckungsvermerke Nr. 4 bei Kapitel 05 010 Titel 547 10, Nr. 1

bei Kapitel 05 074 Titel 547 10, Nr. 2 bei Kapitel 05 075 Titel 547 10, Nr.
2 bei Kapitel 05 077 Titel 547 10, bei Kapitel 05 078 Titel 547 10, Nr. 2
bei Kapitel 05 080 Titel 547 10, Nr. 2 bei Kapitel 05 450 Titel 547 10.

5. Aus Mitteln der Titelgruppe 91 dürfen Ausgaben auch dann geleistet
werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den-
selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

15 736 586,81 — 15 736 586,81
18 373 600,00 — 18 373 600,00

-2 637 013,19 — -2 637 013,19

547 91 155 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . 13 908 892,81 — 13 908 892,81
18 373 600,00 — 18 373 600,00

-4 464 707,19 — -4 464 707,19
Vermerke: an Kapitel 05 010 Titel 547 10 56 601,38

an Kapitel 05 075 Titel 547 10 352 208,97
an Kapitel 05 077 Titel 547 10 20 000,00
an Titel 633 91 1 827 694,00
an Kapitel 20 020 Titel 972 00 2 208 202,84

-4 464 707,19

633 91 155 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . 1 827 694,00 — 1 827 694,00
— — —

1 827 694,00 — 1 827 694,00
Vermerke: aus Titel 547 91 1 827 694,00

Titelgruppe 98
Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter im
Bereich Sport

1. (§ 17 Abs. 3 LHO).
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titelgruppe 98

geleistet werden.
4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Lan-

deshaushalts veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs.
2 LHO).

64 667,00 117 415,57 182 082,57
— 107 082,57 107 082,57

64 667,00 10 333,00 75 000,00

429 98 129 Nicht aufteilbare Personalausgaben. . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

547 98 129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . 64 667,00 117 415,57 182 082,57
— 107 082,57 107 082,57

64 667,00 10 333,00 75 000,00
Vermerke: aus Titel 282 98 75 000,00

812 98 129 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . — — —
— — —

— — —

Titelgruppe 99
Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter

1. (§ 17 Abs. 3 LHO)
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titelgruppe 99

geleistet werden.
4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Lan-

deshaushalts veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs.
2 LHO).

5. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier verein-
nahmt.

2 606 183,19 347 094,79 2 953 277,98
— 456 727,59 456 727,59

2 606 183,19 -109 632,80 2 496 550,39

429 99 129 Sonstige Personalausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —
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547 99 129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . 2 589 159,26 347 094,79 2 936 254,05
— 456 727,59 456 727,59

2 589 159,26 -109 632,80 2 479 526,46
Vermerke: aus Titel 231 99 4 104,20

aus Titel 271 99 16 328,32
aus Titel 272 99 1 481 602,95
aus Titel 282 99 994 514,92
an Titel 633 99 17 023,93

2 479 526,46

633 99 129 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . 17 023,93 — 17 023,93
— — —

17 023,93 — 17 023,93
Vermerke: aus Titel 547 99 17 023,93

686 99 129 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . — — —
— — —

— — —

812 99 129 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . — — —
— — —

— — —

883 99 129 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge-
meindeverbände. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

893 99 129 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . . — — —
— — —

— — —

Gesamtausgaben Kapitel 05 300. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 231 899 791,39 8 007 145,42 1 239 906 936,81
1 271 688 200,00 7 634 963,28 1 279 323 163,28

-39 788 408,61 372 182,14 -39 416 226,47

Mehrausgaben —
Minderausgaben 39 416 226,47
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe —
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